
schwerpunkt

38 AKP 1/2007

Moderne Abfallwirtschaft

Corporate Social Responsibility (CSR)
hält Einzug
In der aktuellen umweltschutzbezogenen Diskussion wird verstärkt von „Corporate Social Responsibility“ gespro-
chen. Steckt dahinter ein sozial-ökologisches Engagement, oder ist es nur ein neuer Modebegriff?

Norbert Kopytziok

In den 1980er Jahren galt die Abfallver-
meidung als Aushängeschild einer vor-
sorgenden Abfallwirtschaft. Später kenn-
zeichneten die ökologische oder gar die
nachhaltige Abfallwirt-
schaft ein vorbildliches
Engagement. Mit dem
CSR wird eine Unterneh-
mensführung verbunden,
die die Produzentenver-
antwortung wahrnimmt.
Die Produzentenverant-
wortung ist das Binde-
glied zur Abfallwirtschaft:
Produzentenverantwor-
tung lässt Produktveran-
twortung assoziieren, die-
se Ressourcenschutz und
Abfallvermeidung. Nach-
folgend wird erörtert, wie
sich die modernen An-
sprüche an die Abfallwirt-
schaft in Abfallwirt-
schaftspläne einbinden
lassen.

Der Begriff „Produzen-
tenverantwortung“ erwei-
tert die Auseinanderset-
zung mit den sozialen Ar-
beitsbedingungen um
ökologische Aspekte ent-
lang des Lebensweges
von Produkten. Diese An-
sprüche sind auch im Konzept zur Inte-
grierten Produktpolitik formuliert, wie es
im Grünbuch der EU-Kommission von
2001 beschrieben ist. Allerdings zeigt die
abfallwirtschaftliche Praxis, dass sie die-
se Anforderungen überwiegend auf
Rücknahme- und Verwertungssysteme
von Abfällen begrenzt. Damit wird
lediglich die Produktverantwortung, wie

sie in § 22 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes festgelegt ist, wahrge-
nommen. Diese Aktivitäten lassen sich
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allenfalls als eine nachsorgende Produ-
zentenverantwortung bezeichnen.

Die Ziele der Produktverantwortung
decken sich erstaunlich gut mit jenen, die
mit der Produzentenverantwortung ver-
bundenen sind. Es lassen sich drei kon-
sensuale Ziele benennen, die sich auch
in vielen anderen Umweltschutzprogram-
men wieder finden lassen:

• Verringerung des Abfallaufkommens
• Schonung natürlicher Ressourcen
• Schadstoffentfrachtung der Abfälle

Wirkungsbereiche
Mit den Maßnahmen der Produktver-
antwortung lassen sich die o.g. Ziele nur
unbefriedigend erreichen. Dafür gibt es
zwei Gründe: Zum einen beziehen sich
bisherige Regelungen und Ansprüche auf
einen sehr begrenzten Teil der Siedlungs-
abfälle und wirken nicht auf jene Abfall-
gruppen, die hinsichtlich ihrer Belastun-
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müll

gen entlang der ganzen Herstellungslinie
als prioritär einzustufen sind. Wenn nicht
nur die Probleme der Abfallentsorgung,
sondern auch die der Produktion und
Konsumtion berücksichtigt werden, ste-
hen biogene Abfälle, Altpapiere und Bau-
abfälle im Vordergrund. Zum anderen
greifen die Regelungen – mit Ausnahme
einzelner Stoffverbote – ausschließlich,
nach dem die Umweltbelastungen und
die Abfälle bereits entstanden sind. An-
hand einfacher Zukunftsberechnungen
lässt sich die Begrenztheit der Produkt-
verantwortung darlegen:

Gelingt es beispielsweise die Menge
der der Verwertung zugeführten Sied-
lungsabfälle um 30 % zu erhöhen, sinkt
die zu beseitigende Abfallmenge ledig-
lich um circa 5 %. Das liegt im Wesentli-
chen daran, dass die Siedlungsabfälle nur
etwa ein Drittel des gesamten Abfall-
aufkommens ausmachen. Berücksichtigt
wurde aber auch, dass von den der Ver-
wertung zugeführten Abfallmengen etwa
ein Drittel als Sortierreste und Fehlwür-
fe als Abfall zu entsorgen ist. Für eine
derart geringe Auswirkung auf die Ab-
fallströme bedarf es keiner umfangrei-
chen Neuregelungen unter dem Begriff
der Produzentenverantwortung. Effekte
dieser Art und Größenordnung kann die
Abfallwirtschaft mit ihr eigenen Instru-
menten bereits jetzt schon selbst bewir-
ken.

Hinzuweisen ist aber noch auf einen
unerwünschten Nebeneffekt. Würde in
dem Zeitraum, in dem die zuvor beschrie-
benen Verwertungserfolge realisiert wer-
den, das Aufkommen an Siedlungsab-
fällen geringfügig zunehmen, reduziert
sich die zu beseitigende Abfallmenge
möglicherweise gar nicht. Vielmehr ist zu
erwarten, dass bei gleichbleibenden Pro-
duktionsverfahren die herstellungsbe-
dingten Umweltbelastungen weiter zu-
nehmen. Dieses Szenario verdeutlicht
einerseits die begrenzten Einflussmög-
lichkeiten nachsorgender Umweltschutz-
maßnahmen. Andererseits zeigt es aber
auch, dass gutgemeinte Aktivitäten, wie
die Verwertung von Abfällen, einen Um-
kehreffekt auslösen können. Mit der Ab-
fallverwertung werden weder Abfälle
vermieden, noch die Belastungen entlang
der Herstellungslinien reduziert.

Es stellt sich zu Recht die Frage, in-
wieweit die Abfallwirtschaft, die mit den
entstandenen Abfällen umzugehen hat,
Fehler in Handlungsfeldern korrigieren

oder kompensieren kann, die der Abfall-
wirtschaft vorgelagert sind. Wird mit die-
sem Anspruch nicht von der Abfall-
wirtschaft verlangt, in wirtschaftspoli-
tische Kom petenzbereiche einzugreifen?

 Wie aber ist es zu bewerten, wenn die
Abfallwirtschaft beispielsweise mit einer
optimierten Verwertungstechnologie Ab-
fälle, die einer nicht-nachhaltigen Wirt-
schaftsweise oder einem nicht-nachhal-
tigen Konsumverhalten entstammen, zu
nutzbaren Sekundärrohstoffen macht?
Wirkt die Abfallwirtschaft damit nicht
kontraproduktiv zum Engagement einer
nachhaltigen Entwicklung? Für die Ab-
fallwirtschaft besteht daher die Gefahr,
mit fortschreitender Optimierung der Ab-
fallbehandlung, das Ziel, zur Umwelt-
entlastung entlang des ganzen Lebens-
zyklusses beizutragen, zu verfehlen.

Maßnahmen, mit denen sich die Ziele
der Produzentenverantwortung effektiver
realisieren lassen, beziehen sich stärker
auf den Herstellungsprozess, insbeson-
dere von industriell aufwendig hergestell-
ten und massenhaft verwendeten Produk-
ten. Angefangen mit einer Harmonisie-
rung von Wirtschaft und Umwelt in Ver-
bindung mit sozialgerechten Produk-
tionsbedingungen, über ein bedarfsge-
rechtes Warenangebot mittels ressourcen-
effizienter Produkte, unter Einsatz um-
weltverträglicher Rohstoffe und Verfah-
ren, bis hin zur Optimierung der Nut-
zungs- und Nachnutzungsphasen. In ei-
nem solchen Kontext macht es Sinn, die
abfallwirtschaftlichen Verfahren nach al-
len Regeln der Kunst zu verbessern.

Damit die Abfallwirtschaft positive
Auswirkungen auf Umwelt, Ressourcen-
verbrauch und Gesundheit nehmen kann,
müssen die abfallwirtschaftlichen Akti-
vitäten konstruktiv in übergeordnete Stra-
tegien eingebunden sein. Es empfiehlt
sich daher, dass sich die Abfallwirtschaft
im Bestreben um ein CSR einbringt. Sie
sollte auch die Ansätze einer Integrier-
ten Produktpolitik samt der Erkenntnis-
se aus dem Stoffstrom- und Umwelt-
management verfolgen und die Konzep-
te nachhaltigen Wirtschaftens mit-
gestalten.

 Wird vor dem Hintergrund dieser Stra-
tegien die Verantwortung der jeweiligen
Akteure wahrgenommen, besteht mit par-
tiellen Maßnahmen einer Produzenten-
verantwortung die Chance, zu den ge-
wünschten positiven Effekten beizutra-
gen. Bleiben jedoch nachhaltige Produk-

tionsmuster, Waren- und Dienstleis-
tungsangebote sowie ein nachhaltiges
Konsumverhalten aus, so besteht die
Gefahr, dass mit der Weiterentwicklung
abfallwirtschaftlicher Verfahren und der
Umsetzung der nachsorgenden Produkt-
verantwortung letztlich unerwünschte
Effekte für Umwelt und Gesundheit ent-
stehen.

Ressourceneffiziente Abfall-
wirtschaftsplanung
Ein Beitrag zur Schonung der Ressour-
cen könnte durch eine nachhaltigere Ab-
fallwirtschaftsplanung geleistet werden.
Dazu beteiligt sich die Abfallwirtschaft
an der Lokalen Agenda 21. Anstelle le-
diglich die ihr überlassenen Abfälle auf
hohem technischen Niveau zu behandeln,
sollte sie Anforderungen an die regiona-
len Akteure stellen und abfallwirtschaft-
liche Indikatoren bereithalten. Die abfall-
wirtschaftliche Infrastruktur sollte so aus-
gerichtet sein, dass die im Rahmen der
Lokalen Agenda 21 ermittelten Ziele zu
erreichen sind. Denkbar wäre die Bestim-
mung von Benchmarks für regionale
Vermeidungsziele oder -quoten. Die An-
lagenplanung erfolgt dann auf der Grund-
lage der angestrebten Ziele mit ent-
sprechenden Behandlungskapazitäten.
Eine Planung der abfallwirtschaftlichen
Infrastruktur, die von einer stufenweisen
Realisierung eines nachhaltigen Waren-
angebotes und eines nachhaltigen Kon-
sums ausgeht, konzipiert i.d.R. niedrige-
re Kapazitäten für die Abfallbehand-
lungsanlagen als bisher.

Die Hauptschwierigkeit eines solchen
Ansatzes besteht darin, die ehrgeizigen
Qualitätsziele, d.h. Vermeidungsquoten,
zu erreichen. Die planende Behörde muss
auch die Möglichkeit haben, Maßnahmen
zu ergreifen, die ein Erreichen der Ziele
sicherstellt. Dies ist im Bereich der Ab-
fallvermeidung schwierig, da sich die
Herstellung von Abfall nicht durch All-
gemeinverfügung verbieten lässt. Um
umsetzbar zu sein, müssten sich regio-
nale Abfallvermeidungsziele auf bestim-
mte Abfallfraktionen beziehen. Im Hin-
blick auf die als prioritär identifizierten
Abfallgruppen kämen beispielsweise die
Baurestmassen in Betracht. Denkbar ist
aber auch die Verringerung der biogenen
Abfälle aus öffentlichen Kantinen und
privaten Restaurants. Mit neuen Nut-
zungsstrategien ließen sich vielleicht
auch Vermeidungsziele im Bereich der
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Aufkommen an Siedlungsabfällen
in der Bundesrepublik Deutschland (in Mio. t)

Abfallart 1996 1998 2000 2001

19,88 17,31 18,03 16,47

5,32 5,08 7,39 8,11

sonstige Getrenntsammlung: Glas, Papier, 
Kunststoffe, Elektronikteile 9,84 12,08 13,49 13,36

Sperrmüll 3,00 3,17 2,57 2,68

Kompostierbare Abfälle aus der Biotonne 2,41 3,31 3,53 3,75

andere Hausabfälle 0,00 0,00 3,71 0,00

Garten- und Parkabfälle (einschließlich 
Friedhofsabfälle) 3,07 3,14 4,38 4,24

Straßenkehricht, Marktabfälle 0,81 0,65 0,68 0,69

Summe 44,39 44,83 50,09 49,37

Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, die mit der 
öffentlichen Müllabfuhr eingesammelt werden

nicht mit der öffentlichen Müllabfuhr eingesammelte 
hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

Altprodukte durch Reparatur und
Wiederverwendung erreichen.

Werden Maßnahmen zur Abfallver-
meidung in einem regionalen Plan-
ungsraum erfolgreich umgesetzt und neh-
men zusätzlich die Verwertungsaktivitä-
ten zu, reduziert sich zwangsläufig der
zu beseitigende Restabfall. Für eine op-
timale Abfallentsorgung müssten dann
sowohl die Mengenkapazitäten der An-
lagen, als auch die Behandlungstechnik
anders geplant werden. Wenn beispiels-
weise im besonderen Maße die heizwert-
reichen Abfallfraktionen vermieden oder
stofflich verwertet werden konnten,
macht es wenig Sinn, für die nicht brenn-
baren Restabfälle eine Müllverbren-
nungsanlage bereitzuhalten.

Ähnliches gilt für die Verwertungs-
infrastruktur. Gelingt es, Getränke in ei-
nem hohen Maße in Mehrweggebinden
anzubieten, sinken die Mengen an Glas-
abfällen beträchtlich. Diese Mengenre-
duktion könnte Holsysteme (haushalts-
nahe Sammelsysteme) für Glasabfälle
überflüssig machen. Möglicherweise
sinkt die Altglasmenge so stark, dass die
Glasverwertung insgesamt unrentabel
wird. Ökologisch gesehen kann die völ-
lige Einstellung des Glasrecyclings

durchaus sinnvoller sein, als die Bereit-
stellung unnötig hoher Sammel- und
Verwertungskapazitäten.

Bisher wurden die Systeme der Abfall-
entsorgung so geplant, dass ansteigende
Abfallmengen langfristig ohne größere
Probleme beseitigt werden können. Zu
überlegen ist, ob anstelle einer großzügi-
gen Anlagenkapazität Anforderungen
von Seiten der Abfallwirtschaft an das
Wirken in einer bestimmten Region ge-
stellt werden können. Damit einher gin-
ge ein Paradigmenwechsel. Um ein rei-
bungsloses Funktionieren in einer be-
stimmten Region zu garantieren, könn-
ten unter Berücksichtigung der Belastung
der Umweltmedien in den Abfallwirt-
schaftsplan Vermeidungs- und Verwer-
tungsquoten bestimmt werden, die mit
dem regionalen Konzept einer nachhal-
tigen Entwicklung kompatibel sind.

Damit verlagert sich die traditionell re-
agierende Rolle der Abfallwirtschaft in
eine zunehmend aktive. Sie könnte sich
an der Entwicklung und Umsetzung
nachhaltiger Zukunftsvisionen beteiligen.
Bei diesem Planungsansatz besteht die
Gefahr, zu kleine Entsorgungsanlagen zu
realisieren. Kommt es zu Unterkapazi-
täten können die Kommunen dazu veran-

lasst werden, Teile ihrer Abfälle zu ex-
portieren. Hohe Vermeidungs- und Ver-
wertungsquoten können aber auch als
Handlungsdruck zur Umsetzung effekti-
ver Maßnahmen zur Vermeidung und
Verwertung von Abfällen wirken.

Mit Hilfe einer derart aktiven Mit-
gestaltung des ökologischen Umbaus
unserer Gesellschaft, wird die Abfall-
wirtschaft ein gleichberechtigter Partner
innerhalb eines nachhaltigen Wirtschafts-
prozesses. Sie unterstützt das Engage-
ment des CSR und die Ziele der Lokalen
Agenda 21. Als letztes Glied des Lebens-
zyklusses von Produkten, kann sie von
allen beteiligten Akteuren der Herstel-
lungslinien die Wahrnehmung ihrer Ver-
antwortung abfordern. Sie wendet sich
damit ab von der reinen Beseitigung
zugunsten des Einstiegs in eine nachhal-
tige Kreislaufwirtschaft.
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